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Hinweis: 

Bei der hier abgedruckten Fassung o.g. Satzung handelt es sich um ein Lese- und Arbeitsmaterial. 
Rechtsverbindlich sind die jeweils im Amtlichen Verkündungsblatt des „Amtsblatt für die Stadt Des-
sau-Roßlau“ bzw. in Eilfällen vorab in der Lokalausgabe der „Mitteldeutschen Zeitung“ veröffentlich-
ten Satzungen, Änderungen und Korrekturen. 
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Satzung über den Winterdienst in der Stadt Dessau-Roßlau 
(Winterdienstsatzung) 

 
Auf Grund der §§ 47 und 50 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (StrGLSA) 
vom 06. Juli 1993 (GVBl.LSA S. 334), zuletzt geändert durch § 115 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492, 520) und der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt ge-
ändert durch § 20 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14, 18) hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.10.2011 folgende Satzungsänderung über den Winter-
dienst (Winterdienstsatzung) in der Stadt Dessau-Roßlau beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines - Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Durchführung des Winterdienstes nach § 47 Abs. 1 bis 3 StrG LSA, 
auf den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen Wegen und Plätzen, im Folgenden 
einheitlich „Straßen“ genannt, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Orts-
durchfahrten von klassifizierten Straßen. 
Der Winterdienst auf den Fahrbahnen obliegt gem. § 9 Abs. 4 StrG LSA den Straßenbaulast-
trägern. 
 

§ 2 
Art und Umfang des Winterdienstes 

 
(1) Der Winterdienst umfasst die Räumung von Schnee und das Bestreuen der Fahrbahnen, 

Rad- und Gehwege sowie der Fußgängerüberwege (FGÜ mit VZ 293)  bei Winterglätte. 
Es genügt auf Gehwegen einen ca. 1,5 m breiten Streifen freizuhalten. Bei auftretender 
Winterglätte sind auf Fahrbahnen auftauende Mittel (Salz oder sonstige auftauende Mit-
tel) für Gehwegbereiche (außer Fußgängerüberwege) abstumpfende Mittel zu verwen-
den. Schnee, der mit Salz oder chemischen Auftaumitteln vermischt ist, darf jedoch nicht 
dort abgelagert werden. 
Das Streugut ist nach der Winterperiode unverzüglich zu entfernen. Das Streugut ist ord-
nungsgemäß zu entsorgen und darf nicht auf Fahrbahnen, in Straßenrinnen, -abläufe, 
Sinkkästen und öffentliche Grünflächen gekehrt werden – ebenso nicht auf Gehwegflä-
chen und Grundstücke anderer Verpflichteter. 

(2) In der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu besei-
tigen. Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7:00 
Uhr, sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

(3) Sind Straßen, Wege und Plätze nicht in Fahrbahnen und Gehwege aufgeteilt, besteht die 
Streu- und Räumpflicht für Gehwege an jeder Seite auf einen Randstreifen von 1,50 m. 

(4) Die Hydranten auf Gehwegen sind schnee- und eisfrei zu halten. Bei eintretendem Tau-
wetter ist der Abfluss des Schmelzwassers zu gewährleisten. 

(5) Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder, wenn das 
nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahr-
verkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 

(6) An den Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel müssen die Gehwege so von Schnee 
und Eis freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Ab-
gangsverkehr für die Fußgänger gewährleistet ist. 



 
3 

 
§ 3 

Winterdienst durch die Stadt 
 

(1) In Ausübung hoheitlicher Tätigkeit führt die Stadt den Winterdienst in dem nach § 2 fest-
gelegten Umfang als öffentliche Einrichtung durch, soweit der Winterdienst nicht gemäß 
§ 4 auf die Anlieger übertragen wurde. 
Die Stadt kann sich zur Ausführung Dritter bedienen. 

(2) Die dem städtischen Straßenwinterdienst unterliegenden Straßen, Plätze und Radwege 
sind in den Anlagen 1 der Winterdienstsatzung festgelegt. 

(3) Auf den in den Anlagen 1-6 und 8 aufgeführten öffentlichen Straßen des Straßenver-
zeichnisses der Straßenreinigungssatzung obliegt der Stadt der Winterdienst in den 
- Reinigungsklassen 1, 3 und 6 auf Fußgängerüberwegen und –querungen sowie 

Gehwegen 
- Reinigungsklasse 2, 4, 5 auf Fußgängerüberwegen und –querungen 

(4) Den Winterdienst auf Fahrbahnen und Radwegen führt die Stadt als Träger der Straßen-
baulast im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und der technologischen Möglichkeiten 
durch. Eine allgemeine Räum- und Streupflicht, d. h. eine Verpflichtung alle Straßen ü-
berall und zu jeder Zeit von Schnee zu beräumen und bei Glätte zu streuen, besteht 
nicht.  

(5) In der Ausführung des Winterdienstes auf den Fahrbahnen hat die Streupflicht in den 
verkehrstechnisch wichtigen und gefährlichen Straßenabschnitten Vorrang vor der 
Räumpflicht sämtlicher Fahrbahnen und wird deshalb nach Dringlichkeitsstufen  - siehe 
Anlagen 1 Straßenverzeichnis für den Winterdienst auf Fahrbahnen - ausgeführt. 

 
§ 4 

Übertragung der Winterdienstpflichten 
 

(1) Auf den in den Anlagen 1-6, 8 aufgeführten öffentlichen Straßen des Straßenverzeichnis-
ses der Straßenreinigungssatzung obliegt den Eigentümern der anliegenden Grundstü-
cke, die durch die öffentliche Straße erschlossen sind, in den  
Reinigungsklassen 2, 4, 5, 8  
- der Winterdienst für Gehwege und für die Gehwege, auf denen eine gleichberechtigte 

Nutzung durch Radfahrer erlaubt  ist. 
Sofern keine ausgebauten Gehwege vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 
1,50 m Breite entlang der Grundstücksgrenze (siehe auch § 2 Abs. 5). 
Soweit sich vor den Grundstücken oder im Straßenbereich Gleiskörper der öffentlichen 
Verkehrsmittel befinden, ist unabhängig von der Reinigungsklasse der Träger des Öffent-
lichen Personennahverkehrs zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. 

(2) Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke werden die Nießbraucher (§ 1030 BGB), 
Erbbauberechtigten (§1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), Wohnungsberechtigten 
(§1093 BGB), Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG) sowie Woh-
nungsunternehmen gleichgestellt. 

(3) Mehrere Winterdienstpflichtige sind gemeinsam verantwortlich (Gesamtschuldner). 
(4) Ein Dritter kann auf Antrag des Winterdienstpflichtigen dessen Pflichten durch schriftliche 

Erklärung gegenüber der Stadt übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversi-
cherung und bei Einsatz von Reinigungstechnik deren Eignung nachgewiesen wird. Die 
Übernahme bedarf der Zustimmung durch die Stadt. Sie ist jederzeit widerruflich und nur 
so lange wirksam, wie die Bedingungen der Zustimmung erfüllt werden.  

(5) Wird ein Grundstück durch mehrere Straßen erschlossen, so erstreckt sich die Winter-
dienstpflicht auf jede dieser Straßen. 
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(6) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschließenden Straße, so bilden das an 

die Straße angrenzende Grundstück und die dahinterliegenden Grundstücke (Hinterlie-
gergrundstücke) eine Winterdiensteinheit. Die Verpflichteten der zur Winterdiensteinheit 
gehörenden Grundstücke sind abwechselnd winterdienstpflichtig. Die Winterdienstpflicht 
wechselt von Woche zu Woche. Sie beginnt jährlich neu bei dem Verpflichteten des 
Kopfgrundstückes, fortfahrend in der Reihenfolge der dahinter liegenden Grundstücke. 

 
§ 5 

Begriff Grundstück – Erschlossenes Grundstück 
 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det. 

(2) Als anliegende Grundstücke gelten auch solche, die durch einen Graben, einen Grün-
streifen, eine Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher Weise von der Straße getrennt 
sind; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück weder 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

(3) Erschlossen ist ein Grundstück, wenn seine wirtschaftliche Nutzung durch die Straße, 
insbesondere durch eine Zufahrt oder einen Zugang möglich ist. 

(4) Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die nicht an einer öffentlichen Straße liegen, 
durch diese aber erschlossen sind. 

 
§ 6 

Benutzungsgebühren 
 

Soweit die Stadt den Winterdienst auf öffentlichen Straßen durchführt, erhebt sie dafür Be-
nutzungsgebühren nach der Straßenreinigungsgebührensatzung in der jeweils geltenden 
Fassung. Von der Gebührenerhebung sind Leistungen der Stadt gem. § 3 Abs. 4 dieser Sat-
zung ausgeschlossen. 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-

Anhalt (GVBl. 1993, S. 570) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm gemäß § 4 
übertragenen und in § 2 im Einzelnen bestimmten Winterdienstpflichten nicht erfüllt. 

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWIG) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR geahndet werden. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Die Satzungsänderung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
Dessau-Roßlau, den 26.10.2011 
 
 
 
Klemens Koschig 
Oberbürgermeister 
Im Original unterschrieben und gesiegelt.  


